
Anlage 16 
Fachspezifische Anlage für den interdisziplinären Studiengang „Slavische Studien“  
 
In der Fassung vom 13.09.2013 
- nichtamtliche Lesefassung- 
 
1. Ziele des Masterprogramms 
 
Ziele des Masterprogramms sind 

- der Erwerb von theoretischem, methodischem und arealbezogenem vertieftem empirischem 
Wissen; 

- die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten; 
- die Formulierung und Bearbeitung methodisch reflektierter Problemstellungen; 
- Kompetenzen in interdisziplinärer wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem osteuropäischen 

Raum, in der sprach- und literaturwissenschaftliche Ansätze mit der Geschichtswissenschaft 
und Kunstgeschichte ergänzt und verbunden werden können; 

- der Erwerb von Kompetenzen im Bereich der Wissenschaftsorganisation wie 
Diskussionsführung, Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen, Vorbereitung 
wissenschaftlicher Publikationen etc.; 

- der Erwerb von Sprachkenntnissen auf dem Niveau von mind. B 2 in der slavischen Erst- und 
mind. Niveau A 2.1 in der slavischen Zweitsprache. 

 
 
2. Empfehlungen für das Studium Slavische Studien 
 
Ein Auslandsaufenthalt zu einem einsemestrigen Studienaufenthalt oder einem mehrmonatigen 
Praktikum in einem der Zielländer wird dringend empfohlen. Gute Lesefähigkeit wissenschaftlicher 
Sachtexte im Englischen wird erwartet. 
 
 
3. Allgemeine Hinweise 
 
Für die Teilnahme an den Modulen bzw. an einzelnen Bestandteilen der Module ist die aktive 
Teilnahme der Studierenden konstitutiv. Zur aktiven Teilnahme können gehören: Regelmäßige 
Anwesenheit und Beteiligung in den Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitung des Lehrmaterials (z.B. 
Protokolle, Aufgaben, Vorbereitung / Lektüre von Texten) sowie, je nach Veranstaltungsform, die 
Übernahme von Referaten, Kurz-, Impuls- und Textreferaten, Präsentationen, Kurzpräsentationen, 
Literaturberichten o.ä. Die jeweils geltenden Kriterien aktiver Teilnahme werden zu Beginn der jeweils 
zum Modul gehörenden Veranstaltungen in Absprache mit den Studierenden festgelegt. Über die 
Erfüllung der Kriterien der aktiven Teilnahme entscheiden die Lehrenden, ggf. in Abstimmung mit der 
oder dem Modulverantwortlichen. 
 
 
4. Teilzeitstudium 
 
Ein Teilzeitstudium im Master-Studiengang „Slavische Studien“ ist möglich. Der Umfang wird im 
Rahmen von § 4 Abs. 2 MPO auf Antrag des Studierenden im Einvernehmen mit einer Fachvertreterin 
oder einem Fachvertreter der Fakultät Sprach- und Kulturwissenschaften festgelegt. 
 
5. Aufbau des Masterstudiengangs „Slavische Studien“ 
 
(1) Im Rahmen des Masterstudiums „Slavische Studien“ müssen in den folgenden Bereichen Module 
belegt und KP erworben werden:  
 

I. Im Bereich der Profilbildung im Umfang von 6 KP: 
 MM 1 „Slavische Studien – Grundlagen und Hintergründe“ 

 

 II.  Im Bereich der Schwerpunktbildung im Umfang von 30 KP: 

Es kann zwischen 2 Schwerpunkten gewählt werden, innerhalb derer jeweils zwei Module 
mit je 15 KP belegt werden: 



 

 SP1: Slavistische Sprach- und Literaturwissenschaft 
 

MM 2 „Kontakt- und Varietätenlinguistik“ 

MM 3 „Systemlinguistik“ 

MM 4 „Geschichte slavischer Literaturen“ 

MM 5 „Literaturtheorie und –kritik“ 

In diesem Schwerpunkt sind zwei Module aus MM 2-5 zu studieren. 

 SP2: Deutsch-Slavische Kontakte 
 

MM 2 „Kontakt- und Varietätenlinguistik“ 

MM 4 „Geschichte slavischer Literaturen“  

MM 33 „Politik- und Sozialgeschichte“  

MM 34 „Kulturgeschichte, Gedächtnis und Stereotypen“ 

MM 35 „Kulturkontakte“  

MM 36 „Kunstgeschichte im osteuropäischen Raum“  

 

Alternativ können in Absprache mit den Studiengangsverantwortlichen geeignete Module aus 
dem Angebot der FK III und FK IV mit Bezug auf deutsch-slavische Kontakte gewählt werden. 

 

 III. Im Ergänzungsbereich im Umfang von 15 KP: 

Im Ergänzungsbereich wird im Rahmen des Moduls MM 10 „Erweiterung“ von Studierenden 
des SP 1 aus MM 2-5 oder MM 33-36 ein Modul in der Zweitsprache belegt. Studierende des 
SP 2 müssen im Ergänzungsbereich ein Modul aus MM 2-5 (empfohlen wird MM 2 oder MM 
4) belegen, sofern dies nicht bereits im Schwerpunktbereich gewählt wurde; anderenfalls wird 
nach Rücksprache mit den Studiengangsverantwortlichen ein geeignetes Modul aus dem 
Angebot der FK III und FK IV gewählt. 

Die mehrfache Belegung gleicher Module in unterschiedlichen Semestern ist möglich. 

 

 IV. Im Bereich Sprachpraxis 24 KP: 

4 Module im Umfang von je 6 KP aus dem Sprachangebot der Slavistik entsprechend den 
jeweiligen Vorkenntnissen und Zielen hinsichtlich der Erst- und Zweitsprache. In der Regel 
ist die Belegung von (mindestens) zwei Modulen je in der Erst- und der Zweitsprache 
vorgesehen.  

 V. Im Professionalisierungsbereich zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen, zur weiteren 
forschungsorientierten Profilbildung oder zur Vertiefung der Sprachkenntnisse 15 KP aus 
dem Angebot des Professionalisierungsbereichs für Fachmaster der Fakultät III. 

 VI. Im Masterabschlussmodul 30 KP 

 
(2) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden in der Regel mindestens 
im jährlichen Turnus angeboten.  
 
(3) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in der Jahresplanung des 
Lehrprogramms ausgewiesen. Darüber hinaus können weitere Lehrveranstaltungen den Modulen 
zugeordnet werden.  
 
(4) Module werden in deutscher Sprache oder in einer der Zielsprachen abgehalten.  
 



6. Modulübersicht 
 
6.1 Schwerpunkt 1: Sprach- und Literaturwissenschaft  
 
 
Modulbezeichnung  Kurzbe-

zeich-
nung 

Typ Lehr-
veranstaltungen 

KP Prüfungsleistungen 

sla810 
Slavische Studien – 
Grundlagen und 
Hintergründe 

MM 1 Pflicht 1 VL, 1 
Selbststudium 
(Lektüreliste) 

6 mdl. Prüfung (15 Min.)  

sla820 
Kontakt- und 
Varietätenlinguistik  

MM 2 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla830 
Systemlinguistik  

MM 3 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla840 
Geschichte der slavi-
schen Literaturen 

MM 4 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla850 
Literaturtheorie und  
-kritik 

MM 5 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla800 
Erweiterung  

MM 10 Wahlpfli
cht 

Variiert je nach 
gewähltem Modul 

15 Variiert je nach gewähltem 
Modul 

sla761 
Sprache 1 

MM 12 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

sla762 
Sprache 2  

MM 13 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

sla763 
Sprache 3 

MM 14 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

sla764 
Sprache 4 

MM 15 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

Professionalisierungsbe-
reich 

PB Pflicht Variiert je nach 
gewähltem Modul 

15 Variiert je nach gewähltem 
Modul, siehe Anlage 15 

mam 
MA-Abschlussmodul 

 Pflicht Masterkolloquium 
 

6 
 

Präsentation (unbenotet) 

 24 mdl. Prüfung 25 % 
MA-Thesis 75 % 

GESAMT  120

 
Aus MM 2-5 sind 2 Module zu wählen. MM 10 muss in der Zweitsprache belegt werden. 
 
6.2 Schwerpunkt 2: Deutsch-Slavische Kontakte 
 
Modulbezeichnung  Kurzbe-

zeich-
nung 

Typ Lehr-
veranstaltungen 

KP Prüfungsleistungen 

sla810 
Slavische Studien – 
Grundlagen und 
Hintergründe 

MM 1 Pflicht 1 VL, 1 
Selbststudium 
(Lektüreliste) 

6 mdl. Prüfung (15 Min.) 

sla820 
Kontakt- und 
Varietätenlinguistik  

MM 2 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 



sla830 
Literaturtheorie und –
kritik 

MM 3 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla871 

Politik- und Sozialge-
schichte  

MM 33 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 

 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla872 

Kulturgeschichte, Ge-
dächtnis und Stereotypen 

MM 34 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 

 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla881 
Kulturkontakte  

MM 35 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla882 
Kunstgeschichte im 
osteuropäischen Raum  

MM 36 Wahlpfli
cht 

1 SE 
1 VL/Ü/SE 
 

15 Klausur oder Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung 

sla800 
Erweiterung 

MM 10 Wahlpfli
cht 

Variiert je nach 
gewähltem Modul 

15 Variiert je nach 
gewähltem Modul  

sla761 
Sprache 1 

MM 12 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

sla762 
Sprache 2  

MM 13 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

sla763 
Sprache 3 

MM 14 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

sla764 
Sprache 4 

MM 15 Pflicht 2 Ü 6 Sprachklausur  (90 Min.) 
oder Portfolio (2-8 
Teilleistungen) 

Professionalisierungsbe-
reich 

PB Pflicht Variiert je nach 
gewähltem Modul 

15 Variiert je nach gewähltem 
Modul, siehe Anlage 15 

mam 
MA-Abschlussmodul 

 Pflicht Masterkolloquium  
 

6 Präsentation 
(unbenotet) 

 24 mdl. Prüfung (25%) 
MA-Thesis (75%) 

GESAMT  120

 
Aus MM 2, MM 5 und MM 33-36 sind 2 Module zu wählen. Mind. 1 Modul muss über den 
Schwerpunkt- oder Ergänzungsbereich aus dem slavistischen Modulangebot (MM 2-5) gewählt 
werden. MM 10 muss in der Zweitsprache belegt werden. 
 
 
7. Veranstaltungs- und Prüfungsformen 
 
Eine Hausarbeit umfasst maximal 25 Seiten und wird in papierbasierter sowie elektronischer Form 
eingereicht, eine Klausur dauert 90 Minuten, ein Literaturbericht umfasst maximal 10 Seiten, eine mdl. 
Prüfung dauert 20 Minuten in den fachwissenschaftlichen Modulen, 60 Minuten im 
Masterabschlussmodul.  
 
 
8. Masterabschlussmodul im Studiengang Slavische Studien 
 
(1) Das Masterabschlussmodul besteht aus der Masterarbeit und einer einstündigen mündlichen 
Prüfung im Umfang von 24 KP sowie einem begleitenden Masterkolloquium im Umfang von 6 KP.  
 
(2) Die mündliche Prüfung dauert 60 Minuten und setzt sich entsprechend der disziplinären 
Gewichtung des Studiums aus max. 3 Prüfungsbereichen bzw. -themen zusammen. Gegenstand der 
Prüfung sind implizit oder explizit auch die in MM1 vermittelten Grundlagen des Studiums. Die Prüfung 
wird von zwei Prüfern abgenommen und deckt Erst- und Zweitsprache ab.  



 
(3) Die Masterarbeit wird i.d.R. im gewählten Schwerpunkt geschrieben.  
 
(4) Für die Masterarbeit und die mündliche Prüfung wird eine gemeinsame Note gebildet. Die 
Masterarbeit fließt dabei mit 75% und die mündliche Prüfung mit 25% in die Note ein. 


